
Amtliches Mitteilungsblatt  
der Stadt Herzogenrath 

- Amtsblatt - 
 
37. Jahrgang                           Herzogenrath, den 15.05.2014 Nummer: 13  
 

 
Amtliche Bekanntmachung Nr. 34/2014 

 
 

Wahlbekanntmachung 
Am 25. Mai 2014 

finden in der Bundesrepublik Deutschland  
die Wahl zum 8. Europäischen Parlament 

und in Nordrhein-Westfalen 
die allgemeinen Kommunalwahlen 

statt. 
 

 
In der Stadt Herzogenrath 

 

 
werden hiernach  
die Europawahl 
die Wahl der Städteregionsrätin/des Städteregionsrates und  
der Vertretung der Städteregion Aachen (Städteregionstag) sowie 
der Vertretung der Stadt Herzogenrath (Stadtrat)                                                                                                                                
gemeinsam durchgeführt. 

 
1.  Die Wahlen dauern von 8:00 bis 18:00 U hr. 
  

2. 
 
 

Die Gemeinde ist  in 
 
  

Zahl  

43 
allgemeine Wahlbezir ke (= allgemeine Sti mmbezir ke für die Kommunalwahlen) 
eingeteilt.  
 

  

 
Bei der Europawahl und der Wahl der Vertretung der Städter egion Aachen (Städteregionstag) wird di e Wahl in 
folgenden allgemeinen Wahlbezir ken und Briefwahl bezirken nach Altersgruppen und Geschlecht durchgeführt  
(repräsentative W ahlstatistik); das Wahlgehei mnis wird auch hier unbedi ngt gewahrt:  

  

  
Wahl- oder  
Briefwahlbezirk Bezeichnung des  Wahlbezirks  

Bezeichnung des  Wahlraums 
(Straße, Nr., Zi mmer-Nr.) 

  

0501 (RW B 6) 
 

1001 (RW B 7) 
 
Briefwahlbez irk 9002 
(nur Europawahl) 
 
 
 

Streiffel d, Geilenk.-Str., 
Goethestr aße, Schleypenhof 
 
Auf dem Kick, Waldstraße, 
Grünstraße, Hundforter Benden 
 
Wahl bezir ke 01 – 04 

Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Foyer), Dietrich-
Bonhoeffer-Straß e 30, 52134 Herzogenrath  
 
Nell-Breuning-Haus, Wahlraum 1, 
Wiesenstraße 17, 52134 H erzogenrath  
 
Rathaus, Raum 107, Rathausplatz  1, 52134 
Herzogenrath  

  

 

 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wähl erverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum  
4. Mai 2014 übersandt worden sind, sind der Wahlbezir k (Sti mmbezir k) und der Wahlraum angegeben, i n dem die  
Wahl berechtigten zu wählen haben. Hinweise zum barrierefreien Zugang der Wahlräume ergeben sich aus der  
Wahl benachrichtigung. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt darüber hinaus während der  
allgemeinen Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Herzogenrath , Zimmer 3 oder 4, Rathauspl atz 1, 52134  
Herzogenrath, zur Einsichtnahme aus. 

 

Die Briefwahl vorstände treten zur Ermittl ung der Briefwahlergebnisse um  13.00 Uhr  

 im Rathaus, Rathauspl atz 1, 52134 Herzogenrath, 

 zusammen.  

3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähl erverzeichnis sie  
eingetragen ist .  

  

 Die W ahlbenachrichtigung und ein Ausweispapier sind zur Wahl mitzubringen.  
  

 Die Wahl benachrichtigung, auf der gekennzeichnet ist , für welche der Wahlen der Empfänger wahlberechtigt ist, soll  
bei der Wahl vorgelegt wer den. 

  

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzettel n. Die Wähler erhalten bei Betr eten des Wahlraums j eweils einen amtlichen  
Stimmzettel für die Wahlen ausgehändigt, zu denen si e wahlberechtigt sind. 
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3.1 Für die Europ awahl  werden weiße Sti mmzettel ver wendet.  

 Jeder Wähler hat eine  Stimme.  

 

Der Stimmzettel  enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung  
bzw. die Bezeichnung der sons tigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber  
der zugelassenen Wahl vorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahl vorschlagsberechtigten einen Kreis für  
die Kennzeichnung. 

 Der Wähler gibt seine Stimme in der W eise ab,  

  
dass er auf dem rechten Teil des Sti mmzettels durch ein i n einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahl vorschlag sie gelten soll. 

  

3.2 
 

Die Wahlberechtigten haben für die Wahl der Vertretung der Stadt Herzogenr ath (Stadtratswahl), die Wahl der  
Städteregionsrätin/des Städteregionsrates  und die Wahl der Vertretung der Städter egion Aachen 
(Städteregionstagswahl) jeweils eine Stimme. 

  

Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur eine Bewerberin/ein Bewerber  
 

a) für den Stadtrat  
b) für das  Amt der Städteregionsrätin/des Städteregionsrates  
c) für den Städteregions tag  
 

gekennzeichnet wer den. 
 

Die Stimmzettel unterschei den sich wie folgt:  
 

a) für di e Stadtratswahl:  rosa Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 

b) für di e Wahl d er    
Städteregionsrätin/des 
Städteregionsrates 

blau Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 

c) für die Städteregion stagswahl:  Orange (mand arin)  Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 

 
 

 

3.3 Die Stimmzettel müssen von den Wahlberechtigten in der Wahl kabine des Wahlraums oder in einem besonder en 
Nebenraum gekennzeichnet und ei nzeln so gefaltet  werden, dass die Stimmabgaben nicht er kennbar sind. 

 
 

4. Die Wahlhandlung sowi e di e i m Anschl uss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittl ung und Fests tellung der  
Wahl ergebnisse im Wahlbezirk (Sti mmbezir k) sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Stören des  
Wahlgeschäfts  möglich ist.  

 
 

5. Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunal wahlen finden mit j eweils eigenen Vordrucken statt ; lediglich für  
den Antrag auf Erteilung eines  Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der  
Wahl benachrichtigung. Die Wahlschei ne sind von unterschiedlicher Farbe und werden jeweils gesondert mit  
Briefwahlunterlagen erteilt. Es  sind j eweils gesonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden.  
 

5.1 Wähl er, die einen W ahlschein für die Europ awahl  besitzen, können an der Wahl in dem Kreis (Städter egion Aachen),  
in dem der Wahlschein ausges tellt ist,  

  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl bezir k des Kreises (Städteregion Aachen)  

  oder  
  durch Briefwahl  

 teilnehmen. 
  

  

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss  sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 
 Europawahl :  
  einen amtlichen weiß en Wahlschei n 

  einen amtlichen Stimmzettel des Wahl kreises für die Eur opawahl  

  einen amtlichen blauen Sti mmzettelumschlag für die Europawahl 
  und 
 

 
einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an di e der Wahlbrief zurückzusenden ist,  
aufgedr uckt ist.  
 

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein Wahlschein ausgestellt, der im jeweiligen Wahlbezirk, für den der Wahlschein 
ausgestellt ist , gültig ist. Der Wahlschein für di e Kommunal wahlen ist von gelber Farbe. 

 Wahl berechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunal wahlen besitzen, können an den Wahl  

  durch Stimmabgabe in einem b eliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks  
  oder  
  durch Briefwahl  

 teilnehmen. 
  

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss  sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 
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 Kommunalwahlen: 
  einen amtlichen gelben Wahlschein 
  einen amtlichen rosa Stimmzettel für die Stadtratswahl  
  einen amtlichen blauen Sti mmzettel für die Wahl der Städteregionsrätin/des Städteregionsrates  

  einen amtlichen orangen (mandarin) Sti mmzettel für die Städteregionstagswahl  

  einen amtlichen grünen Stimmzettel umschlag 

  einen amtlichen gel ben Wahl briefumschlag, auf dem die Anschrift,  an die der Wahlbrief  zurückzusenden ist ,  
aufgedr uckt ist.  

 

 

5.3 Die gelben und roten W ahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen 
Stimmzettelumschl ägen und den unterschriebenen Wahlschei nen sind so rechtzeitig an die auf den 
Wahl briefumschl ägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die Kommunalwahl en zu übersenden, dass  
sie  
 

hinsichtlich der Europ awahl dort spätestens am W ahltag bis 18:00 Uhr und  
 

hinsichtlich der Kommunalwahlen dort spätestens am W ahltag bis 16: 00 Uhr  
 

eingehen. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  
 

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den U mschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 
 

 

6.1 Jede/r Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. D as gilt bei der Europawahl  auch 
für Wahlberechtigte, di e zugleich i n ei nem anderen Mitgliedstaat der Eur opäischen Union zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).  
 

  

6.2 Wer unbefugt wählt , sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit  
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Gel dstrafe bestraft. Auch der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
Strafgesetzbuch).  

  

 Währ end der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie in einem Bereich mit  
einem Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem Gebäudeei ngang jede Beei nflussung der Wähler  durch Wort,  
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 

  

 Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wähl erbefragungen nach der Sti mmabgabe über den Inhalt der  
Wahl entscheidungen ist vor Abl auf der Wahlzeit um 18:00 Uhr unzulässig.  

 

Herzogenrath, 12. Mai 2014 
Stadt Herzogenrath  
Der Bürgermeister 
In Vertretung  
gez. Birgit Froese-Kindermann 
Erste Beigeordnete und Wahlleiterin 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Amtliche Bekanntmachung Nr. 35/2014 
 

 
Wahlbekanntmachung 

 
 
1. Am 25. Mai 2014 findet in der Stadt Herzogenrath die 
 

Integrationsratswahl  
  

statt. 
Die Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
 

2. Die Gemeinde ist in 43 allgemeine Stimmbezirke und einen Brief wahlbezirk eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens am 4. Mai 2014 übersandt worden 
sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Brief wahlv orstand tritt zur Zulassung der Wahlbriefe um 13.00 Uhr im Rathaus Herzogenrath, 
Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath zusammen. 

  
Gem. § 25 a) der Wahlordnung f ür die Wahl der Migrantenvertreter im Integrationsrat der Stadt Herzogenrath 
hat der Bürgermeister die zentrale Feststellung des Wahlergebnisses durch zwei beauftragte Wahlv orstände 
angeordnet, die um 18.00 Uhr zur Feststellung des Wahlergebnisses zusammentreten. 

 
3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerv erzeichnis 

er eingetragen ist. 
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Die Wahlberechtigten haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen Identitätsausweis oder einen anderen 
zur Feststellung der Identität geeigneten Ausweis (z.B. Reisepass) zur Wahl mitzubringen. 

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt werden.  

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum bereitgehalten werden.  

 
Die Stimmzettel müssen von den Wahlberechtigten in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengef altet werden, dass nicht erkannt werden kann, 
wie er gewählt hat. Der Stimmzettel wird sodann in die Wahlurne eingelegt. 

 
Der Wähler hat für die Wahl der Migrantenvertreter im Integrationsrat der Stadt Herzogenrath eine Stimme.

  
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses im Rathaus Herzogenrath sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl  

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk im Stadtgebiet  
oder 

b) durch Briefwahl  
teilnehmen. 

Wer durch Brief wahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 
 

 einen amtlichen orangen Wahlschein 

 einen amtlichen hellgrünen Stimmzettel 

 einen amtlichen grauen Stimmzettelumschlag  

 und 
 einen amtlichen orangen Wahlbriefumschlag, auf  dem die Anschrift, an die der Wahlbrief  zurückzusenden 

ist, auf gedruckt ist. 
 

Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln – im v erschlossenen Stimmzettelumschlag – und dem unterschriebenen 
Wahlschein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief umschlag angegebenen Stelle zu übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

 
6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

 
Wer unbef ugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeif ührt oder das Ergebnis verf älscht, 
wird mit Freiheitsstraf e bis zu 5 Jahren oder mit Geldstraf e bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
                             
Herzogenrath, 12. Mai 2014  
 
Stadt Herzogenrath  
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
gez. Birgit Froese-Kindermann 
Erste Beigeordnete und Wahlleiterin 
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